
 

 

Hintergrundinformationen zur Beleihung nach Wertpapiergattung: 

Wertpapierart Max. 
Beleihungssatz  

Information zur Beleihungslogik 

 Aktien bis 70%  • Währung muss von der BNPP-Gruppe 
genehmigt sein 

• Aktien aus genehmigten Haupt- und 
Nebenindizes sind beleihbar 

• Beleihsatz variiert je nach Währung 
(Abschlag von 10% bei 
Fremdwährungen) 

• Aktien außerhalb der genehmigten 
Indizes sind beleihbar, jedoch werden 
zusätzliche Kriterien überprüft. Darunter 
fallen z.B.: 

• Ausreichende Marktkapitalisierung 
(> 100m€) 

• Ausreichendes Handelsvolumen 
(> 50k€) 

• Positives Eigenkapital 

• Positives Jahresergebnis in den 
letzten beiden Jahren 

 Fonds bis 80%  • Währung muss von der BNPP-Gruppe 
genehmigt sein 

• Handelsstrategie muss von der Gruppe 
genehmigt sein: Keine Hedge-Fonds, 
Immobilien, Rohstoffe, etc. 

• Mindestvolumen für Beleihbarkeit 
erforderlich (> 25 Mio EUR bzw. > 15 Mio 
EUR für Partnerfonds) 

• Fonds müssen seit mind. 2 Jahren 
bestehen 

• Die KVG muss von der BNPP-Gruppe 
genehmigt sein 

• Keine synthetischen ETFs 



Wertpapierart Max. 
Beleihungssatz  

Information zur Beleihungslogik 

Anleihen bis 80%  • Währung muss von der BNPP-Gruppe 
genehmigt sein 

• Anleihen müssen eine Plain-Vanilla-
Struktur aufweisen 

• Emissionsland muss von der BNPP-
Gruppe genehmigt sein 

• Bei Supranationals: Emittenten müssen 
von der Gruppe genehmigt sein 

• Weitere Kriterien: 

• Beleihsatz richtet sich nach 
Anleihetyp 

• Laufzeit 

• Rating 

• Emissionsvolumen 

Zertifikate bis 80%  • Währung muss von der BNPP-Gruppe 
genehmigt sein 

• Zertifikate-Emittent muss von der BNPP-
Gruppe genehmigt sein 

• Beleihsatz des Zertifikats orientiert sich 
am zugrundeliegenden Basiswert 

• Keine risikoreichen Zertifikate-Strukturen 

 Edelmetalle bis 80%  • Beleihbar ist physisches Gold, welches 
bei unseren Partnern hinterlegt ist 

• Zusätzlich sind ETCs auf physische 
Edelmetalle grundsätzlich beleihbar 

 


